
 

 

 
 

Berlin, 23. Juli 2025 – Die BGH-Entscheidung (EnVR 1/24) zur Zulässigkeit von Baukostenzuschüssen 

(BKZ) liest sich zunächst als eine Niederlage für die Speicherwirtschaft und damit für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Energiesystems. Der BGH fußt seine Entscheidung auf den Satz: 

„[Batteriespeicher] sind energiewirtschaftlich sowohl Letztverbraucher als auch Erzeuger. Beide Rollen 

sind grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten.“ 

 

Gleichzeitig erkennt der BGH jedoch an, dass Speicher sich von anderen Letztverbrauchern 

unterscheiden, da der entnommene Strom nicht verbraucht wird. Der BGH macht damit deutlich: Eine 

pauschale rechtliche Einordnung von Speichern als Verbraucher oder Erzeuger ist unzulässig. 

 

Urban Windelen, BVES Bundesgeschäftsführer: "Es ist nun an der Bundesregierung und dem 

Gesetzgeber, hier Verantwortung zu übernehmen und einen zukunftssicheren rechtlichen Rahmen zu 

schaffen. Die Bundesnetzagentur schreibt keine Gesetze und kann das vorliegende Dilemma alleine 

nicht lösen. Wir brauchen systematische gesetzliche Anpassungen, die den Entwicklungen und 

Realitäten unseres zukünftigen Energiesystems gerecht werden. Speicher dürfen nicht länger in 

überkommene Kategorien von Erzeugern oder Verbrauchern gepresst werden.", so Windelen weiter. 

 

Ohne rechtliche Klärungen drohen Mehrfachbelastungen, Betriebs- und Rechtsunsicherheiten und es 

erhöhen sich die Investitionshemmnisse weiter. 

 

Der Ausweg nach dem BGH ist der Nachweis der Netzdienlichkeit von Speichern. Wörtlich heißt es 

vom BGH: „Wäre wegen der netzdienlichen Wirkung sichergestellt, dass die Entnahmeleistung eines 

Batteriespeichers nicht zu Netzausbaumaßnahmen führt, wäre der Baukostenzuschuss […] nicht 

geeignet, um das mit ihm verfolgte Lenkungsziel zu erreichen.“ Die Festlegung, wann ein Speicher als 

netzdienlich gilt, wird dabei der BNetzA übertragen. 

 

Eine Anlage ist nicht pauschal netzdienlich oder nicht – das hängt jeweils vom zeitabhängigen 

Verhalten des Speichers ab, nicht vom Speicher an sich. Eine pauschale Betrachtungsweise 

vernachlässigt zudem die nachgewiesenen hohen Gemeinwohleffekte, die durch die Integration von 

Speichern entstehen und ganz im Sinne der Politik sein sollten. 

 

Eine EnWG-Novelle, mit regulatorischen Vorschlägen, die bereits seit längerem vorliegen, könnte 

Abhilfe bieten und auch der weitere Markthochlauf in die richtige Bahn gelenkt werden. Das gilt für die 

grundsätzliche Einordnung von Speichern, aber gleichermaßen für die Rahmenbedingungen rund um 

den Netzanschluss in § 17 EnWG. Hierzu gehören einheitliche und digitalisierte Anschlussverfahren, 

Reservierungsmechanismen sowie Rückmeldefristen. 
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Urban Windelen: „Die nun geplante Erweiterung des überragenden öffentlichen Interesses für Speicher 

im EnWG ist zwar nützlich und löst ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein, hilft an dieser Stelle 

aber nicht weiter. Die Probleme liegen tiefer.“ 

 

„Es kann doch nicht angehen, dass jetzt gerade Speicher für die aktuell so drastisch zu Tage tretenden 

Probleme im Energiesystem und den verschleppten Netzausbau in die Haftung genommen werden. 

Ausgerechnet Speicher, die in einzigartiger Weise geeignet sind, die Problem zu lindern. Hier macht man 

den Gärtner zum Bock.“ 

 

Der BVES fordert den Gesetzgeber dazu auf, sich schnell den bereits vorliegenden 

Gesetzesänderungen anzunehmen und insbesondere auch das Versprechen zur Vermeidung von 

Doppelbelastungen einzulösen, etwa durch eine unbürokratische Verlängerung der Regelungen des § 

118 Absatz 6 EnWG. 
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